
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2001/10/30 96/14/0170
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.2001

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §183 Abs4;

BAO §232 Abs1;

BAO §4 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 92/15/0115 E 10. Juli 1996 RS 3

Stammrechtssatz

Ob der Abgabenanspruch tatsächlich entstanden ist, ist in einem Sicherstellungsverfahren nicht zu entscheiden.
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